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„WISSEN MACHT STARK 2.0“ 

Filme, Vorträge und Vernetzung 

 

Handout 
 

‚Info und Austausch Ehrenamt VII‘  
 

29.03.2023, 18:30 Uhr, Zoom 

 

Themen: Wohnungen, Aufforderung zum Auszug 
 

Inhalt: 
 

1. Briefe mit Aufforderung zum Auszug 
 

2. Was ist zu tun?  
 

3. Tipps für die Wohnungssuche 
 

4. Was ist, wenn ich keine Wohnung finde? 
 

5. Wie teuer darf eine Wohnung sein, damit das Jobcenter / 
Asylstelle die Kosten übernimmt? 
 

6. Thema Wohnsitzauflage 
 

7. Erstausstattung für Wohnungen 
7.1 Wie stelle ich den Antrag auf Erstausstattung 

 
8. Adressen für gebrauchte / günstige Möbel und Hausrat 

 
9. Gebührenbescheide mit Aufforderung für die Unterkunft zu 

zahlen (Vordruck fehlt manchmal) 

 

(Alle Angaben sind nach bestem Wissen erstellt worden, es kann keinerlei Gewähr und Haftung für die Vollständigkeit oder 

Exaktheit der bereitgestellten Informationen übernommen werden.) 
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1. Briefe: Aufforderung zum Auszug    (zurück) 

 
Zurzeit werden Briefe mit der Aufforderung zum Auszug verschickt: 
 

• Die Briefe erhalten alle Menschen, die in einer vom Kreis, Gemeinde oder 
Stadt angemieteten Wohnung leben UND einen Aufenthaltstitel haben. 
 

• Es soll eine Wohnung gesucht und gefunden werden. 
 

• Es wird eine Frist von 6 Monaten gesetzt. 
 

• Es werden Adressen genannt, wo man eine Wohnung suchen kann. 
 

• Grund: Der Odenwaldkreis ist nur verpflichtet für Menschen, die noch im 
Asylverfahren sind bzw. eine Aufenthaltserlaubnis beantragt haben, eine 
Wohnung zu stellen. 
 

 Mit Erhalt der Aufenthaltsgenehmigung muss der Odenwaldkreis keinen 
Wohnraum mehr stellen. 
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2. Was ist zu tun?    (zurück)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Die bewohnte Wohnung wurde 
vom Kreis, Stadt, Gemeinde 

angemietet?  
(Es gibt also keinen eigenen Mietvertrag?) 

 

Sie haben einen gelben Brief 
bekommen? 

 

Der Mietvertrag kann vom Mieter 
übernommen werden. (Es wird ein 
neuer Mietvertrag zwischen Mieter 
und Vermieter gemacht). 

Wichtig: 
Frist von 6 Monaten notieren! 

 
Es muss eine neue Wohnung  
gesucht werden. 

KEINE PANIK!!!!!! 
Bitte bleiben Sie ruhig! 

 
Die Ortsgemeinden können bei der Wohnungssuche helfen und die 

Umschreibung der Mietverträge zu unterstützen. 
 
 

 

 

Zustand: 

 

Hinweise an potentielle Vermieter: 
Die Miete kann bei Empfängern von Sozialleistungen direkt an den Vermieter 

überwiesen werden. Die Miete wird also sicher und pünktlich gezahlt!!!! 
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3. Tipps vom Odenwaldkreis für die Wohnungssuche:    (zurück) 
 

1. Bei der Ortsgemeinde oder dem Vermieter fragen, ob der  
Mietvertrag übernommen werden kann. 
 

2. Wohnung suchen  
 

• Wohnungsamt der Gemeinde 
 

• www.bauvereinag.de Der Bauverein ist einr große 
Wohnungsbaugesellschaft und hat auch im Odenwaldkreis Wohnungen 
im Angebot. 
 

• www.nassheimst.de Die Nassauische Heimstätte ist ebenfalls eine große 
Wohnungsbaugesellschaft mit Wohnungsbestand im Odenwaldkreis. 
 

• Mitteilungsblatt Ihrer Stadt bzw. Gemeinde. Die kleine Zeitung wird 
immer zum Wochenende in die Briefkästen verteilt und enthält ganz 
hinten einen Anzeigenteil. 
 

• www.immobilienscout24.de  ·  
 

• www.Immonet.de  ·  
 

• https://www.ebay-kleinanzeigen.de eBay Kleinanzeigen (Rubrik 
Vermietungen).  
 

• www.quoka.de  (Rubrik Vermietungen). 
 
 
 
 
 

  

 

Wenn eine Wohnung gefunden wurde: 
 

Achtung: Mietvertrag erst unterschreiben,  
wenn die Kostenübernahme mit dem Jobcenter geklärt ist!! 

 

1. Kostenübernahme mit dem Jobcenter klären. 
 

2. Hierzu Formular über ein Mietangebot vom Vermieter 
ausfüllen lassen (Formular ist an der Servicetheke erhältlich). 
 

3. Zusage vom Jobcenter abwarten! 
 

4. Dann erst Mietvertrag unterschreiben! 
 
 

 

http://www.bauvereinag.de/
http://www.nassheimst.de/
http://www.immobilienscout24.de/
http://www.immonet.de/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
http://www.quoka.de/
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4. Was passiert, wenn man keine Wohnung findet?    (zurück)    
 

• Der Odenwaldkreis weiß, dass es schwer ist eine Wohnung zu finden. 
 

• Dennoch muss versucht werden eine Wohnung zu finden. 
 

• Dokumentieren Sie, wie Sie eine Wohnung suchen (Anrufe, gelesene 
Anzeigen, besichtigte Wohnungen, Kontaktaufnahme zu Mietangeboten). 
 

• Wenn Sie keine Wohnung finden: Vor Ablauf der Frist Kontakt mit Frau 
Bunke / Frau Gebhardt aufnehmen und erklären, dass Sie noch keine 
Wohnung gefunden haben. 
 

• Suchen Sie weiter nach Wohnungen und bleiben Sie ruhig! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Wichtig zu wissen: 
 

o Sie können nicht obdachlos werden! 
 

o Wenn Sie in einer Ortsgemeinde gemeldet sind, muss bei 
drohender Obdachlosigkeit die Ortsgemeinde eine Wohnung 
stellen!!! 
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5. Wie teuer darf eine Wohnung sein, damit das Jobcenter / 
Asylstelle die Wohnungsmiete zahlt?         (zurück)    
 

 

 

  



7 
 

6. Thema Wohnsitzauflage               (zurück)  
 
a) Wohnsitzauflage bei Ukrainer:innen (Aufenthaltgsenehmigung nach § 24): 
 

• Mit dem § 24 besteht grundsätzlich eine Wohnsitzauflage. 
 

• Mit Erhalt der Aufenthaltsgenehmigung gilt die Wohnsitzauflage aber nur 
noch für das Bundesland Hessen. 
Nach § 24 Abs. 3 und 4 AufenthG besteht grundsätzlich Wohnsitzauflage! Nach § 24 AufenthG muss der Wohnsitz am in der 
Zuweisungsentscheidung genannten Ort genommen werden! Die Zuweisungsentscheidung erfolgt mit der Zuweisung durch 
die Registrierung beim Meldeamt oder durch Verteilung aus der Erstaufnahme heraus und wird nicht auf dem 
Aufenthaltstitel, sondern auf einem Zusatzblatt vermerkt. Denn die Zuweisungsentscheidung erlischt mit Titelerteilung von 
Amts wegen! Daraus ergibt sich, dass ab Titelerteilung lediglich eine auf ein Bundesland bezogene Wohnsitzauflage gemäß § 
12a Abs. 1 S. 1 AufenthG besteht. 
https://fr-hessen.de/ukraine/  
 

• Es kann also in ganz Hessen eine Wohnung gesucht werden. 
 

• ACHTUNG: Beim Wechsel des Landkreises wird auch das Jobcenter 
gewechselt!  
 

• Es muss ein ganz neuer Antrag auf Bürgergeld (SGB II) gestellt werden. 
 

• Unbedingt Kontakt mit dem alten und neuen Jobcenter aufnehmen! 
 
 
b) Wohnsitzauflage bei Geflüchteten (im bzw. nach dem Asylverfahren): 
 

• Eine Wohnsitzauflage ist entweder auf der Aufenthaltsgenehmigung 
vermerkt oder es wurde ein separates Schreiben / Zusatzblatt verschickt. 
 

• Wer sich nicht sicher ist, sollte unbedingt bei der Ausländerbehörde 
nachfragen, ob für ihn eine Wohnsitzauflage gilt. 
 

• Man darf nur dort eine Wohnung suchen, wo es in der Wohnsitzauflage 
vermerkt ist. 
 

• Die Wohnsitzauflage kann aufgehoben werden, wenn 
o man eine Ausbildung macht 
o in einem Studien- oder Ausbildungsverhältnis steht 
o man einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit mit mehr als 15 

Stunden nachgeht und dadurch ein Einkommen in Höhe §§ 20 SGB II 
(Regelbedarf + Unterkunft). 
 

 Die Aufhebung der Wohnsitzauflage muss bei der Ausländerbehörde 
beantragt werden. 
 

  

https://fr-hessen.de/ukraine/
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Beispiel einer Formulierung einer Wohnsitztauflage: 
 
 
Zuständige Behörde ist die 
Ausländerbehörde: 
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7. Erstausstattung für Wohnungen           (zurück)   

Infos zum Thema Möbel und Haushaltsgegenstände auf deutsch /ukrainisch 
finden Sie auch auf der FAQ Seite (Utschast Infoblätter) 

 

Wer kann eine Erstausstattung beantragen: 

• Menschen, die Leistungen nach dem SGB II, SGB XII oder AsylbLG 
bekommen. 

• Eine Erstausstattung wird nur gewährt, wenn der Antragsteller erstmals 
einen eigenen Haushalt gründet. 

• Eine Erstausstattung wird nur einmal gewährt (nicht bei jedem Umzug). 

• Ausführliche Erklärung der Erstausstattung: https://www.hartziv.org/erstausstattung/ 

• Kaputte Möbel oder Haushaltsgeräte müssen aus dem Regelbedarf ersetzt 
werden. 

 

 

Wie viel Geld bekommt man für die Erstausstattung vom Jobcenter? 

• Immer erst den Antrag stellen und dann die Gegenstände kaufen!  

• Es werden nur fehlende Möbel und Haushaltsgegenstände bezahlt.  

• Es muss eine genaue Liste erstellt werden, was fehlt.  

• Diese Liste muss dann beim Jobcenter eingereicht werden.  

• Die Gegenstände müssen möglichst günstig (z.B. gebraucht) eingekauft 
werden.  

• Quittungen müssen eingereicht werden. 

 

 

Was kann mit der Erstausstattung bezahlt werden? 

• Lebensnotwendigsten Möbel / Gegenstände bezahlt, die fehlen.  
(z.B. Bett, Tisch, Stuhl, Töpfe, Waschmaschine, Bettwäsche etc.).  

• Nicht zur Erstausstattung zählen: Fernseher, Laptops, Mikrowelle etc. 

 

 

  

https://faq-asyl.odenwaldkreis.de/index.php?action=artikel&cat=5&id=940&artlang=de
https://www.hartziv.org/erstausstattung/
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7.1 Wie stelle ich einen Antrag auf Erstausstattung?  (zurück) 

 

• Der Antrag wird beim Jobcenter gestellt (Antrag auf einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II).  

• Am besten sofort nach Unterschrift des Mietvertrages den Antrag stellen.  

• Die Antragsgenehmigung wird einige Zeit in Anspruch nehmen. 

• Es erfolgt ein Hausbesuch:  

o Hier wird festgestellt, was fehlt 

o Dann wird eine best. Summe bewilligt  

o Es folgt ein schriftlicher Bescheid und die Auszahlung der Summe 

o Nun kann man einkaufen gehen. 

o Wichtig alle Quittungen müssen aufgehoben werden, weil alle 
Ausgaben genau geprüft werden. 

o Bei Einkäufen über ebay: Bitte privat die Summe quittieren lassen 
(z.B. die Ebay Anzeige dokumentieren) 

o Zum Schluss müssen alle Ausgaben genau abgerechnet werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
Kosten für einen Umzug: 

 
Auch für Umzugskosten kann ein Zuschuss vom Jobcenter  

gezahlt werden. 
 

Hierzu bitte den Sachbearbeiter ansprechen! 
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8. Adressen für gebrauchte / günstige Möbel und Hausrat  (zurück) 
 
Infos zum Thema Möbel auf deutsch /ukrainisch finden Sie auch auf der 
FAQ Seite (Utschast Infoblätter) 

 

• Ebay Kleinanzeigen: https://www.ebay-kleinanzeigen.de (Rubrik Möbel) 
 

• Facebook: Bei Facebook gibt es zahlreiche Gruppen "Free your stuff" 
 

• Geschäfte mit günstigen / gebrauchten Möbeln: 
 
 
RümpelMaier (Bad König) 
Gebrauchte Möbel und überprüfte Elektrogeräte / 
Б/У меблі / Б/У та перевірене електрообладнання 
Am Weilbach 1A 
64732 Bad König  
Deutschland 
Tel.06063 9518140 
info@ruempelmaier.de 
Öffnungszeiten:  
Samstags von 10:00 bis 14:00  
 
 
Teil + Habe Kaufhaus (Heppenheim) 
Soziales Kaufhaus mit gebrauchten und günstigen Möbeln 
Соціальний універмаг з вживаними та дешевими меблями 
 
Lilienthalstraße 4 
64646 Heppenheim 
(Gewerbegebiet Weiherhaus, direkt neben Lidl)  
https://www.teilundhabe.de/ 
Telefon: 06252 – 965 37 37 
Email: info@teilundhabe.de  
 
Öffnungszeiten: 
Montag: geschlossen 
Dienstag bis Freitag:  13:00 – 18:00 Uhr 
Samstag:  10:00 bis 14:00 Uhr 
 
 

  

https://faq-asyl.odenwaldkreis.de/index.php?action=artikel&cat=5&id=940&artlang=de
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
tel:+4960639518140
mailto:info@ruempelmaier.de
https://www.teilundhabe.de/
mailto:info@teilundhabe.de
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Recyling Kaufhaus Roßdorf (Roßdorf) 
Soziales Kaufhaus für gebrauchte Möbel und Haushaltsgegenstände 
https://www.recycling-kaufhaus-rossdorf.de/ 
Facebook: https://www.facebook.com/recyclingkaufhausrossdorf/  
 
An der Fuchsenhütte 62 
64380 Roßdorf 
Tel: 06154 6292007 
Mobil: 0162 2588350 
 
Öffnungszeiten 
Montag - Samstag 
09:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag von 09:00 bis 19:00 Uhr 
 
 
 
Das Elektohaus (Michelstadt) 
Günstige Waschmaschinen und Elektrogeräte 1. Und 2. Wahl in Michelstadt 
 
Ausstellungstücke / B-Ware / Sonderangebote 
Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, Staubsauger, Kaffeemaschinen usw. 
 
Das Elektrohaus 
Hammerweg 30 
64720 Michelstadt 
http://www.das-elektrohaus.de/ 
 
Tel: 06061 948 86 62 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 9:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr 
Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr 
 
  

https://www.recycling-kaufhaus-rossdorf.de/
https://www.facebook.com/recyclingkaufhausrossdorf/
http://www.das-elektrohaus.de/
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9. Gebührenbescheide mit der Aufforderung für die Unterkunft zu 
zahlen (Vordruck fehlt manchmal)    (zurück) 

Info:  
• Es werden vom Landratsamt Gebührenbescheide verschickt, dass 

Gebühren für die Unterkunft zu zahlen sind. 
 

• Diese Gebühren müssen nicht selbst gezahlt werden, wenn man 
Sozialleistungen (SGB II, SGB XII, AsylbLG) bekommt (Der 
Sozialleistungsträger übernimmt die Gebühren). 
 

• In dem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass man sich in diesem Fall 
mit einem Vordruck antworten kann. 
 

• Dieser Vordruck fehlt aber manchmal, es kann aber auch formlos 
geantwortet werden. 

 
 

Wenn der Vordruck fehlt, bitte so vorgehen: 
 

• Machen Sie eine Kopie des Gebührenbescheides 
 

• Schreiben sie an den/die zuständige:m Sachbearbeiter:in: 
 

o Sehr geehrte:r Herr / Frau………, 
hiermit beantrage ich die Übernahme der Gebühren für die Unterkunft 
(siehe Schreiben vom …………..). 

 

• Datum und Unterschrift nicht vergessen! 
 

• Schicken Sie das formlose Anschreiben samt Kopie des Bescheides  
an den / die zuständige:n Sachbearbeiter:in. 
 

• Sollte noch andere Unterlagen gefordert sein, fügen Sie diese dem 
Schreiben an. 

 
 
 


